
Zeitplan: Arbeitslosengeld II ersetzt Arbeitslosenhilfe
- nach dem 4. Hartz-Gesetz, Stand 18.12.2003* -

1. Vorbezug von Arbeitslosengeld:

1.1. Anspruch auf Arbeitslosengeld endet spätestens 30.12.2003,
Arbeitslosenhilfeanspruch entsteht bis 31.12.2003:

Gewährung von Arbeitslosenhilfe für 12 Monate
(§ 190 Abs. 3 SGB III aktuelle Fassung)

1.2. Anspruch auf Arbeitslosengeld endet im Zeitraum 31.12.2003 bis 30.12.2004,
Arbeitslosenhilfeanspruch entsteht im Zeitraum 1.1. bis 30.12.2004:

Gewährung von Arbeitslosenhilfe für jeweils 6 Monate,
aber nicht über den 31.12.2004 hinaus
(§ 190 Abs. 3 SGB III neue Fassung**)

1.3. Anspruch auf Arbeitslosengeld endet 31.12.2004 oder später:
kein Arbeitslosenhilfeanspruch! ggf. Gewährung
von Arbeitslosengeld II mit Zuschlag (§ 24 SGB II***)

2. Vorbezug von Arbeitslosenhilfe:

2.1. Bewilligungsabschnitt der Arbeitslosenhilfe endet spätestens 30.12.2003,
folgender Bewilligungsabschnitt beginnt spätestens 31.12.2003:

erneute Gewährung von Arbeitslosenhilfe für 12 Monate
(§ 190 Abs. 3 SGB III aktuelle Fassung)

2.2. Bewilligungsabschnitt der Arbeitslosenhilfe endet im Zeitraum 31.12.2003 bis 30.12.2004,
folgender Bewilligungsabschnitt beginnt im Zeitraum 1.1. bis 31.12.2004:

erneute Gewährung von Arbeitslosenhilfe für jeweils 6 Monate,
aber nicht über den 31.12.2004 hinaus
(§ 190 Abs. 3 SGB III neue Fassung**)

2.3. Bewilligungsabschnitt der Arbeitslosenhilfe endet 31.12.2004:
ab 2005 kein Arbeitslosenhilfeanspruch!
ggf. Gewährung von Arbeitslosengeld II ohne Zuschlag

* Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses vom 16.12.2003 ist hier berücksichtigt

** Wortlaut ab 1.1.2004: „Die Arbeitslosenhilfe soll für längstens 6 Monate bewilligt werden;
     sie darf längstens bis zum 31. Dezember 2004 bewilligt werden“

*** Das SGB II als neues Gesetzbuch soll am 1.1.2005 in Kraft treten. Es enthält alle Rege-
       lungen zur Gewährung von Arbeitslosengeld II
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